
 

 

Ausstellerinformation – 1. Metal Weihnachtsmarkt in Rheinland-Pfalz 

 

Sehr geehrte Ausstellerinnen und Aussteller, 

liebe Kreativschaffende und kleinere Händler, 

 

am 11. und 12. Dezember 2026 findet im Brunnenhof Trier der 1. Metal Weihnachtsmarkt in Rheinland-Pfalz 

statt. 

 

Für dieses besondere Event im Zeichen von Metal, Mittelalter, Fantasy und dunkel-bunter Handwerkskunst 

suchen wir passende und bevorzugt kleinere und lokale Ausstellerinnen und Aussteller, die unser Konzept mit 

außergewöhnlichen Produkten und kreativen Ideen bereichern möchten. 

 

Unser Markt bietet: 

 

• stimmungsvolle Illumination 

 

• Metal-Weihnachtsmusik & Walking Acts 

 

• ein thematisch passendes, szeneaffines Publikum 

 

• kostenfreien Eintritt für Besucherinnen und Besucher 

 

• Toiletten und Wärmeräume für Aussteller und Acts 

 

• Top Organisation in einer familiären Atmosphäre 

 

• Unmittelbare Nähe zum UNESCO-Weltkulturerbe Porta Nigra 

 

Standgebühren: 

 

• 3 × 3 m Pavillon: 50 € pro Tag inkl. Nebenkosten 

 

• 3 × 6 m Pavillon: 100 € pro Tag inkl. Nebenkosten 

 

Die Gebühren beinhalten die Nebenkosten für die Veranstaltung. Details zu Auf- und Abbauzeiten sowie 

organisatorische Informationen erhalten zugelassene Aussteller zu gegebener Zeit nach der Bestätigung. 

 

Wenn ihr Teil dieses besonderen Weihnachtsmarktes werden möchtet, sendet bitte das anhängende 

Bewerbungsformular mit kurzer Vorstellung eures Angebots an: event@rock-art-ev.de 

 

Wir freuen uns auf vielfältige, hochwertige und kreative Beiträge – von Hand Made, Kunst und Schmuck über 

Szeneartikel bis hin zu thematisch passenden Besonderheiten. 

 

Lasst uns gemeinsam einen Weihnachtsmarkt erschaffen, der anders ist: Dunkel. Festlich. Einzigartig. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Dennis Baier 

1. Vorsitzender Rock Art Kunst- und Kulturverein e.V. | Head of Orga | Eventmanager (IHK)   
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Bewerbungs- und Anmeldeformular 

 

1. Metal Weihnachtsmarkt in Rheinland-Pfalz  

11.– 12. Dezember 2026 

Brunnenhof Trier 

Veranstalter:  

Rock Art Kunst- und Kulturverein e.V. 

c/o Eva Berger/Dennis Baier 

Friedrich-Wilhelm-Str. 65 

54290 Trier 

E-Mail: event@rock-art-ev.de 

Mobil: +49 15565 806174 

 

 

1. Kontaktdaten 

Firmenname / Künstlername: _______________________________________ 

Ansprechpartner/in: _______________________________________________ 

Straße & Hausnummer: _____________________________________________ 

PLZ & Ort: ________________________________________________________ 

Telefon: __________________________________________________________ 

E-Mail: ___________________________________________________________ 

Website / Social Media: ___________________________________________ 

 

2. Angebot & Warensortiment 

Bitte beschreibt euer Angebot möglichst konkret (Art der Waren, Materialien, Preisspanne, Besonderheiten, 

Hand Made-Anteil etc., ggf. weitere Seite/Flyer/Shop-Link anhängen): 

 

 

 

Habt ihr bereits auf Mittelalter-, Fantasy- oder Szene-Märkten ausgestellt? 

☐ Ja 

☐ Nein 

Wenn ja, wo? _______________________________________________________ 

 

3. Standgröße & Ausstattung 

Gewünschte Standfläche: 
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☐ 3 x 3 m Pavillon – 50 € pro Tag inkl. Nebenkosten 

☐ 3 x 6 m Pavillon – 100 € pro Tag inkl. Nebenkosten (begrenzt) 

Benötigt ihr Strom? 

☐ Nein 

☐ Ja – Anschlusswert: ___________ kW 

Benötigt ihr besondere Genehmigungen (z. B. für Lebensmittel)? 

☐ Nein 

☐ Ja – bitte angeben: ___________________________________________ 

 

4. Präsentation & Atmosphäre 

Unser Markt steht unter dem Motto: 

Metal – Mittelalter – Fantasy – dunkelbunte Handwerkskunst 

☐ Mein / unser Stand ist thematisch passend dekoriert. 

☐ Ich bin bereit, meinen Stand entsprechend atmosphärisch zu gestalten. 

Besondere Standmerkmale (z. B. Schmiede, Vorführungen, Gewandung etc.): 

 

 

5. Rechtliches 

☐ Ich bestätige, dass ich ein angemeldetes Gewerbe besitze (falls erforderlich). 

☐ Ich verfüge über eine gültige Betriebshaftpflichtversicherung. 

☐ Ich erkenne die Teilnahmebedingungen des Veranstalters an (siehe Anhang). 

(Die Teilnahmebedingungen befinden sich im Anhang und sind Vertragsbestandteil) 

 

6. Sonstige Hinweise / Wünsche 

 

 

 

Ort, Datum: ___________________________ 

Unterschrift: ___________________________ 

 

Bewerbung senden an: event@rock-art-ev.de 
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Teilnahmebedingungen für Aussteller 

1. Metal Weihnachtsmarkt in Rheinland-Pfalz 

11.–12. Dezember 2026 – Brunnenhof Trier 

Veranstalter: Rock Art Kunst- und Kulturverein e.V. 

 

1. Geltungsbereich 

Diese Teilnahmebedingungen regeln die Zusammenarbeit zwischen dem Veranstalter Rock Art Kunst- und 

Kulturverein e.V. und den zugelassenen Ausstellerinnen und Ausstellern für den 1. Metal Weihnachtsmarkt 

2026. 

Mit der Anmeldung und Teilnahme am Markt erkennt der Aussteller diese Bedingungen verbindlich an. 

 

2. Zulassung & Auswahl 

Die Veranstaltung ist ein thematisch kuratierter Markt mit Schwerpunkt auf: 

• Metal-Kultur 

• Mittelalter & Fantasy 

• dunkelbunte Handwerkskunst 

• alternative und kreative Szeneprodukte 

Der Veranstalter behält sich vor, Bewerbungen ohne Angabe von Gründen abzulehnen, um ein stimmiges 

Gesamtbild der Veranstaltung zu gewährleisten. 

 

3. Standgebühren & Zahlungsbedingungen 

Die Standgebühr ist nach schriftlicher Zusage innerhalb der angegebenen Frist zu entrichten. 

Erst nach Zahlungseingang gilt der Standplatz als verbindlich reserviert. 

Bei Nichterscheinen erfolgt keine Rückerstattung der Standgebühr, es sei denn, der Veranstalter kann den Stand 

anderweitig vergeben. 

 

4. Verbot extremistischer, diskriminierender oder verfassungswidriger Inhalte 

Der Metal Weihnachtsmarkt steht für Vielfalt, Kreativität und ein respektvolles Miteinander. 

Nicht zugelassen sind insbesondere: 

• nationalsozialistische, rechtsextreme oder verfassungsfeindliche Inhalte 

• Kennzeichen oder Symbole verfassungswidriger Organisationen (§ 86a StGB) 

• rassistische, antisemitische, menschenverachtende oder diskriminierende Darstellungen 

• sogenannte „Ersatz- oder Codesymbole“, die eindeutig extremistischen Ideologien zuzuordnen sind 

• vergleichbar fragwürdige oder politisch radikale Inhalte 



 

 

Dies gilt für: 

• angebotene Waren 

• Standdekoration 

• Kleidung des Standpersonals 

• Banner, Logos und Werbematerialien 

Bei Verstoß erfolgt der sofortige Ausschluss von der Veranstaltung ohne Anspruch auf Rückerstattung der 

Standgebühr. 

Weitere rechtliche Schritte bleiben vorbehalten. 

 

5. Erforderliche Genehmigungen & rechtliche Verantwortung 

Jeder Aussteller ist selbst verantwortlich für: 

• eine ordnungsgemäße Gewerbeanmeldung (sofern erforderlich) 

• alle notwendigen behördlichen Genehmigungen 

• Einhaltung lebensmittelrechtlicher Vorschriften (bei Gastronomie) 

• Einhaltung des Jugendschutzgesetzes 

• Einhaltung von Marken-, Urheber- und Kennzeichnungsrechten 

• Preisangaben gemäß Preisangabenverordnung 

• ordnungsgemäße Steuerführung 

Der Aussteller bestätigt, dass alle gesetzlich erforderlichen Erlaubnisse vorliegen. 

Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Verstöße gegen gesetzliche Bestimmungen durch Aussteller. 

 

6. Versicherung & Haftung 

Jeder Aussteller muss über eine gültige Betriebshaftpflichtversicherung verfügen. 

Der Veranstalter haftet nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. 

Für Diebstahl, Verlust oder Beschädigung von Waren und Ausstattung übernimmt der Veranstalter keine 

Haftung. 

 

7. Standgestaltung & Marktbild 

Die Standgestaltung soll zum Charakter der Veranstaltung passen. 

Moderne, unpassende oder rein kommerziell wirkende Präsentationen können vom Veranstalter beanstandet 

werden. 

Der Veranstalter behält sich vor, Anpassungen zu verlangen, um das Gesamtbild der Veranstaltung zu wahren. 

 

8. Aufbau & Abbau 



 

 

Die genauen Auf- und Abbauzeiten werden mit der Zulassung zu gegebener Zeit mitgeteilt. 

Diese sind verbindlich einzuhalten. 

Ein vorzeitiger Abbau während der Öffnungszeiten ist nicht gestattet. 

 

 

9. Hausrecht 

Der Veranstalter übt während der gesamten Veranstaltung das Hausrecht aus. 

Den Anweisungen des Veranstalters oder beauftragter Personen ist Folge zu leisten. 

 

10. Schlussbestimmungen 

Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen 

Bestimmungen unberührt. 

Es gilt deutsches Recht. 

Gerichtsstand ist – soweit gesetzlich zulässig – Trier. 

 

 

 

 

 


